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Haushaltskonsolidierung - Beratung und Grundsatzbeschluss 
 

Sachverhalt: 
 
Die Haushalt- und Finanzlage der Stadt Gerolstein lässt sich mit Blick auf die Übersichten über die 
Entwicklung der Jahresergebnisse, über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der 
Finanzrechnung, die Entwicklung des Eigenkapitals (Seiten 398 bis 400 des Haushaltsplanentwurfes 2020, 
als Anlagen der Ratsvorlage beigefügt) als angespannt bezeichnen. 
Der Haushaltsausgleich wird weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt im Jahre 2020 und auch in 
den Folgejahren voraussichtlich nicht erreicht. Das Eigenkapital wird weiter aufgezehrt. 
Die Aufgabenerfüllung und Handlungsfähigkeit der Stadt ist gefährdet.  
Ohne Gegensteuern besteht die Gefahr, dass diese Entwicklung sich mittel- und langfristig fortsetzen wird. 
 
Damit diesen negativen Entwicklungen Einhalt geboten wird, ist die Konsolidierung des städtischen 
Haushaltes sinnvoll und notwendig. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, schnellstmöglich den 
dauerhaften Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Dieses Ziel soll durch 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erreicht werden. 
 
 
Für die VG-Verwaltung erläutert Richard Bell nochmals die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung. 
Das Vorhaben wird von den Fraktionen ausdrücklich begrüßt und unterstützt. 
 
Der Stadtbürgermeister regt an, für die anstehenden Diskussionen einen Arbeitskreis einzusetzen, der 
formelle Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Stadtrates vor berät. Diesem 
Arbeitskreis sollen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sowie die Fraktionsvorsitzenden 
angehören. Ein Arbeitskreis habe die Vorteile, dass ohne Bindung an formale Regelungen intensiv an vielen 
Einzelfragen gearbeitet werden könne. 
Dieser Vorschlag wird kontrovers diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass ein „zusätzliches Gremium“ 
nicht notwendig / sinnvoll sei, wenn die Ergebnisse ohnehin nochmals im Haupt-und Finanzausschuss –mit 
weitgehend gleicher personeller Besetzung – werden müssen. 
 
Beschluss: 
Einrichtung eines „Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung“ 
 
Abstimmung zur Einsetzung eines „Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung“, bestehend aus den Mitgliedern 
des Haupt- und Finanzausschusses sowie aus den Fraktionsvorsitzenden, die nicht dem HuFA angehören: 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
Ja  8  Nein  6  Enthaltung  7 



Stadt Gerolstein 

 
 
Beschluss: 
Grundsatzbeschluss zur Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung: 
 
Der Stadtrat erkennt die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung an und bestimmt diese zum 
wichtigsten haushaltspolitischen Ziel dieser Legislaturperiode. 
Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, schnellstmöglich den Haushaltsausgleich zu erreichen und auf Dauer 
zu gewährleisten. Alle anderen haushaltspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen haben sich diesem 
Ziel unterzuordnen. 
 
Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung sind vom Haupt- und Finanzausschuss – unter Berücksichtigung der 
Beratungen im Arbeitskreis - zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: siehe einzelne Beschlüsse 
 
 



Betrag

nachrichtlich:

aufgelaufenes 

Eigenkapital

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 741.981,29 27.286.453,40

2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2.089.290,43 29.375.743,83

3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres -1.485.545,00 27.890.198,83

4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres -1.716.302,00 26.173.896,83

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres -1.101.000,00 25.072.896,83

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres -1.033.505,00 24.039.391,83

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres -935.385,00 23.104.006,83

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.
Ergebnis

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)

in € 

TOP Ö  9TOP Ö  9





Saldo der 

ordentlichen und 

außerordentlichen 

Ein- und 

Auszahlungen

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 

Posten F 23 GemHVO)

./.

planmäßige 

Tilgung

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 

Posten F 36 GemHVO)

=

Betrag

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 863.637,21 536.419,77 327.217,44

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 760.754,87 537.719,95 223.034,92

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 2.052.885,08 450.785,02 1.602.100,06

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 1.355.841,70 511.367,17 844.474,53

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -897.075,00 535.510,00 -1.432.585,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -1.404.022,00 566.360,00 -1.970.382,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -406.140,05

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -783.920,00 587.950,00 -1.371.870,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -705.015,00 591.800,00 -1.296.815,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -569.275,00 588.810,00 -1.158.085,00

11 Summe -4.232.910,05

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr. Jahr Jahr

in €

TOP Ö  9TOP Ö  9





lfd. Nr. Jahr Jahr
Betrag

in €

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 593.436,21

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 967.409,15

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 741.981,29

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 1.402.835,91

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -1.485.545,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -1.716.302,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 503.815,56

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -1.101.000,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -1.033.505,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -935.385,00

11 Summe -2.566.074,44

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

TOP Ö  9TOP Ö  9
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